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1Der Biber ist im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführt. 2Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
Buchst. b Doppelbuchst. aa, Nr. 14 Buchst. b Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist der Biber deshalb 
besonders und streng geschützt. 3Als Folge dieses Schutzstatus gelten die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote des § 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG. 4Unter den Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 
BNatSchG können im Einzelfall oder durch Verordnung von diesen Verboten Ausnahmen, unter den 
Voraussetzungen des § 67 Abs. 2 BNatSchG auf Antrag Befreiungen erteilt werden. 5Für den Vollzug der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme- und Befreiungsregelungen ist beim Biber die Kreisverwaltungsbehörde 
(KVB) als untere Naturschutzbehörde zuständig (§ 8 Abs. 6 Satz 1 AVBayNatSchG). 6Der Biber ist zudem 
im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt, sodass die Schutzvorschriften der §§ 33 und 34 BNatSchG zu 
beachten sind. 7Die Zuständigkeiten richten sich insoweit nach den allgemeinen FFH-rechtlichen 
Regelungen nach Art. 22 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG).


